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8. C-Trainer -Lehrgang Cheerleading 2010 
 
Termin:   Abschnitt 1: 12./13. Juni 2010  

Abschnitt 2: 19./20.  Juni 2010 
Abschnitt 3: 18./19. September 2010 
Abschnitt 4:  09./10. Oktober 2010 
Abschnitt 5:  20./21. November 2010  

 
Zeit:   ab Samstag 10.00 – 18.00 Uhr 

und Sonntag 09.00 - 16.00 Uhr 
 
Lehrgangsort: Sportschule Landessportbund Hessen e. V. 

Otto-Fleck-Schneise 4,  
60528 Frankfurt am Main 

 
Übernachtung  Nicht in der Gebühr enthalten. 
 
Verpflegung: Getränke jeder Selbstzahler. 
 
Lehrgangsgebühr: EUR 395,00 (zahlbar vor Lehrgangsbeginn) 
 
   AFV Hessen  Konto Nr. 95370 

bei Volksbank Maingau 
(Blz. 505 613 15) oder per Verrechnungs-
scheck an die Geschäftsstelle 

 
Anmeldeschluss: 22. Mai 2010  
 
Anmeldung an: AFV Hessen e. V. 
   - Geschäftsstelle - 
   Postfach 11 84 

63166 Obertshausen 
   Fax: 06104-4099091   
 

Bei mehr Anmeldungen als freien Plätzen  entscheidet 
der Zahlungseingang über die Platzvergabe. Bei Nicht-
teilnahme trotz Anmeldung besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung der Kursgebühr. Der AFV Hessen e. V. 
behält sich vor, bei ungenügender Anzahl von Anmel-
dung, den Lehrgang abzusagen. In diesem Fall wird le-
diglich die Kursgebühr zurückerstattet.  Für die Kursge-
bühr haften der Kursteilnehmer und sein Verein als Ge-
samtschuldner. Die Anmeldung muß daher vom Verein 
des Kursteilnehmers vorgenommen werden. 

Der Verbandsvorstand 
Geschäftsstelle 
 
c/o Anwaltskanzlei 
Robert Huber 
 
Postanschrift: 
Postfach 1184 
63166 Obertshausen 
 
Hausanschrift: 
Albert-Einstein-Straße 2 
63179 Obertshausen 
 
Telefon: (06104) 4099092 
Telefax: (06104) 4099091 
 
Bei Antwort oder Zahlungen bitte angeben: 

 
 
 
 
 
Sachbearbeiter 
Huber 
13.04.2010 
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per Fax: 06104-4099091 
An 
AFV Hessen e. V. 
- Geschäftsstelle - 
Postfach 1184 
 
63166 Obertshausen 
 

Anmeldung 
Hiermit melde ich 
 
 Name, Vorname: ____________________________ 
 
 Straße:  ____________________________ 
 
 Plz., Ort:  ____________________________ 
 
 Tel./ Fax:  ____________________________ 
 
 E-Mail:  ____________________________ 
 
 Verein:  ____________________________ 
 
mich verbindlich unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen für den 
 8.  C-Trainer-Lehrgang Cheerleading an und akzeptiere die aufgeführten 
Teilnahmebedingungen: 
  
 
 
__________________, den ___ . ___ . 2010 ____________________________ 
Ort,   (Datum)   (Unterschrift) 
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Vom Verein auszufüllen: 
 
Uns ist bekannt, daß wir für den Fall der Nichtzahlung der Kursgebühr durch den Kursteilnehmer für 
dessen Kursgebühr haften. 
 
 
 
__________________, den ___ . ___ . 2010  ____________________________ 
Ort,   (Datum)   (Unterschrift/ Stempel des Vereins) 
 
 
 
Teilnahmebedingungen: 
1. Die Lehrgangsplätze werden entsprechend der Reihenfolge des Zahlungseingangs vergeben. Es werden nur 
schriftliche Anmeldungen bearbeitet. Anmeldungen, die nach der Anmeldefrist eingehen, werden nur bearbeitet, 
wenn noch freie Plätze vorhanden sind. 
2. Nimmt ein Teilnehmer, trotz schriftlicher Anmeldung an einem Lehrgang nicht teil, so ist die Lehrgangsgebühr 
trotzdem zu entrichten. Bei entschuldigtem Fehlen behält sich der AFV Hessen e. V. die Entscheidung vor, ob die 
Lehrgangsgebühr zurückerstattet wird. 
3. Die schriftliche Lehrgangseinladung ist zugleich Teilnahmebestätigung.  
4. Der AFV Hessen e. V. behält sich vor, Lehrgänge bei nicht genügender Anzahl von Anmeldungen abzusagen. 
In diesem Fall werden die Lehrgangsgebühren zurückerstattet. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind 
nicht zulässig. 
5. Übernachtung und/ oder Mittagessen ist nur in der Lehrgangsgebühr enthalten, wenn dies in der 
Ausschreibung des Lehrgangs ausdrücklich zugesichert ist. 
6. Die Kursgebühren sind vor Lehrgangsbeginn einzuzahlen auf das Verbandskonto des AFV Hessen e. V. Kto., 
95370 bei Volksbank Maingau e. G. (Blz. 505 613 15) 


